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Kartengrundlage: Landesamt für Geoinformation und Landesentwicklung Baden-Württemberg (www.lgl-bw.de) sowie 

Daten- und Kartendienst der LUBW 1 voSeite   

www.umwelt.friedrichshafen.de

 

 

 

Umwelt-Vorprüfung
Bericht über die frühzeitige Prüfung der Umweltauswirkungen 
zum Bebauungsplan Nr.

Beschreibung der Karten 1 und 2 in einem kurzen Text:

Karte 1 Lage im Stadtgebiet: Karte 2 Schutzgebiete: 

Karte 3: ggf. weitere Karte                                    Karte 4: ggf. weitere Karte

Beschreibung der Karten 3 und 4 in einem kurzen Text:

(topografische Karte mit Kringel)

Esser, Claudius
Schreibmaschine
07.11.2024
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  Regelverfahren 

Durch den Bebauungsplan sind Auswirkungen auf die in § 1 Abs.6 Nr.7 BauGB genannten Schutzgüter (z.B. 

Mensch, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser oder Klima) zu erwarten. 

Es ist ein Umweltbericht sowie eine Eingriffs-Kompensationsbilanzierung erforderlich.

vereinfachtes oder beschleunigtes Verfahren nach §13a oder §13 BauGB

Es sind vrstl. keine erheblichen Beeinträchtigungen der in § 1 Abs.6 Nr.7 BauGB genannten Schutzgü-

ter zu erwarten. Ein Umweltbericht und eine Eingriffs-Kompensationsbilanz sind nicht erforderlich.

Maßnahmen für die weitere Planung

Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels 

Klimaschutz:

Hitze:

Starkregen:

erforderliche Prüfungen und Fachgutachten

Fachgutachten:

Prüfungen:

Maßnahmen:
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Zusammenfassung der Betroffenheit 

Durch den Bebauungsplan kommt es zu ….

Fotos vom Baugebiet

Foto 1:                                   Foto 2: 
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Beschreibung der Bilder 3 und 4 in einem kurzen Text:


	Karte 1: 
	Karte 3: 
	Karte 4: 
	Nummer und Name Bebauungsplan: 229 Kirche Jettenhausen
	Textblock 1: Das Plangebiet liegt im Stadtteil Jettenhausen nördlich der Pacellistraße. Innerhalb des Plangebiets befindet sich die Kirche "St. Maria" mit umliegenden Grünflächen. Umgeben ist das Plangebiet von Wohnnutzung. Ca. 850 m östlich des Plangebiets befindet sich das nächstgelegene FFH-Gebiet "Rotachtal Bodensee" (Nr. 8222-342) . Das nächste Biotop "Schilf-Röhricht nördlich Jettenhausen" (Nr. 1-8322-435-1837) befindet sich ca. 260 m nördlich des Plangebiets. Im weiteren Umfeld befinden sich weitere geschützte Biotope.
	Karte 2: 
	Textblock 2: Karte 3 stellt einen Auszug des Plangebiet aus dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 102 "Gartenvorstadt Jettenhausen, Teilgebiet 1". Ausgewiesen ist das Gebiet als "Baugrundstücke für Gemeinbedarf" mit der Zweckbestimmung "Kirche".Karte 4 zeigt das Plangebiet und die um die Bestandskirche "St. Maria" liegenden Grünflächen. 
	Regelverfahren: Off
	vereinfachtes oder beschleunigtes Verfahren: Yes
	Fachgutachten 1: Bodengutachten
	Fachgutachten 2: evtl. Lärmgutachten
	Prüfung 1: Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung
	Prüfung 2: Luftbildauswertung Kampfmitteluntersuchung
	Prüfung 3: Mobilitätskonzept
	Prüfung 4: 
	Prüfung 5: 
	Prüfung 6: 
	Maßnahme 1: Ein- und Durchgrünung des Plangebiets, Erhaltungs- und Pflanzgebote für Bäume
	Maßnahme 2: Verwendung standortgerechter, heimischer Gehölze (Pflanzliste)
	Maßnahme 4: Verwendung versickerungsfähiger Beläge für Stellplätze, Zufahrten u.a. untergeordnete Wege
	Maßnahme 3: Dachbegrünung
	Maßnahme 5: Verzicht auf unbeschichtete Bleche für baukonstruktive Elemente
	Maßnahme 6: Verwendung einer insektenschonenden Außenbeleuchtung und Photovoltaik-Module
	Maßnahme 7: 
	Maßnahmen zum Klimaschutz: Nachhaltige Bauweise, Wärmeversorgung, Dachbegrünung
	Hitze: Durchgrünung des Plangebiets (Freiflächengestaltungsplan), Erhaltung und Neupflanzung von Bäumen, Reduzierung der Versiegelung auf das Minimum, Verwendung wasserdurchlässiger heller Beläge, baulicher Hitzeschutz, Dachbegrünung
	Starkregen: Retention des Niederschlagswassers vor Ort, wasserdurchlässige Beläge, Dachbegrünung
	Foto 1: 
	Foto 2: 
	Zusammenfassung der Betroffenheit: einer langfristigen Verbesserungen für die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschafts-/Ortsbild durch die geplante Neugestaltung der Freiflächen. Durch die Erhaltung einiger Gehölze, die geplante Neupflanzung von Bäumen und die Verwendung wasserdurchlässiger Beläge im Plangebiet wird sich langfristig auch der Lebensraumwert der Flächen erhöhen. Das Schutzgut Mensch profitiert von dem Neubau der Pfarrkirche und dem Gemeindehaus "St. Maria" und "Zum Guten Hirten", der Neuanlage von Freiflächen mit hoher Aufenthaltsqualität sowie von der Sicherung der sozialen Nutzungen im Gebiet. Für das Schutzgut Flora/Fauna wird die Eingriffsschwere im Rahmen der artenschutzrechtlichen Relevanzbegehung untersucht. Insbesondere die im Plangebiet für das Vorhaben zu beseitigenden Gehölze sind hierbei zu prüfen.
	Textblock 3: Foto 1: Blick von Süden (Pacellistraße) auf das Plangebiet.Foto 2: Blick auf die Kirche "St. Maria" und die südliche Freifläche innerhalb des Plangebiets.


